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e-mail: info(g)pforzen.bayefn.de 

Landkreis Ostallg äu 

Im Namen der 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 

Donnerstag U.OQ - 18.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

Sachbearbeiter: Frau Brauner 
e-mail; katja.brauner@pf0r2en.bayem.de 
Telefon: (0 83 46) 92 09- 11 
Telefax:: (0 83 46) 92 09- 22 

Pforzen, 28.03.2019 Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG); Erteilung einer Sondernutzung gem. Art. 18 BayStrWG zur Aufstellung von Werbeträgern Sehr geehrter Herr Deuter, �' der Ant rag auf P lakat ierung vom 26.03.2019 , Veransta l tung: Europawah l am 26.05.2019 Werbeträger: Wah lp laka te max. DIN A I wird für den Aufste l lungsze i t raum vom 12.04.2019 bis 03.06.2019 w ie folgt widerruf l i ch genehmigt: � für die Geme inde Pforzen: 10 Plakate � für die Geme inde Irsee: 10 Plakate � für die Geme inde R ieden: 5 Plakate in Rieden und 5 Plakate in Zellerberg Banner werden nicht genehmigt . Für diese Sondernutzung w i rd keine Gebühr erhoben. Wir weisen darauf hin, dass die Genehmigung nur unter E inha l tung der be l iegenden Auf lagen (gelten für alle M i tg l i edsgemeinden) ertei l t w i rd . M i t f reundl ichen Grüßen 
VG Pforzen - Bahnhofstraße 7, 87666 Ptbr7.en - Öffnungszeiten: Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr, Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr 



Gemeinde Pforzen Markt Irsee Gemeinde Rieden 
Auflagen zur Plakatierungserlaubnis vom 28.03.2019 � Die maximale Größe der Plakate ist auf DIN A I beschränkt. � Die Plakate/Werbeträger dürfen wede r den Straßenverkehr, noch die Fußgänger beh indern . � Die Plakate/Werbeträger dürfen nicht ref lekt ieren. � Die Plakate/Werbeträger müssen hinsicht l ich Standfest igkeit und Konstrukt ion den stat ischen Beanspruchungen nach den einschlägigen Vorschr i f ten, insbesondere der Windlast , genügen. � Sichtdreiecke an Kreuzungen und Straßeneinmündungen müssen f re igeha l ten we rden . � Der Boden darf durch das Aufste l len der Plakate/Werbeträger nicht beschädigt werden . Es dürfen keine Löcher gegraben we rden . � Die Plakate/Werbeträger dürfen um Bäume oder Verkehrssch i lder des ruhenden Verkehrs (mit Hilfe von Kabelb indern) befest igt we rden . Durch die Befest igung dürfen keine Beschädigungen ents tehen. Die Sicht an Ausfahrten von Grundstücken darf nicht beeinträchtigt werden. � Die Plakate/Werbeträger müssen erkennen können, we r der Verantwor t l i che für diese Veransta l tung ist. � Das Grundstück ist nach Abbau der P lakate/ Werbeträger im ursprünglichen Zustand zu ver lassen. � Sol l ten die Plakate/Werbeträger Anlass zu Beanstandungen geben, so sind sie umgehend, spätestens jedoch 3 Tage nach Erhalt der schr i f t l ichen Au f fo rderung zu beseit igen. � Wah lp lakate dürfen frühestens 6 Wochen vor dem Wahltermin aufgehängt we rden und müssen spätestens 1 Woche nach dem Wahltag entfernt werden. Wah lp lakate , die zu früh aufgehängt oder zu spät abgehängt we rden , ste l len e ine uner laubte Sondernutzung dar und können mit e iner Ordnungswidr igke i t geahndet we rden . 


